
ERASMUS MUNDUS Aktion 2 – Partnerschaften 
 

Leitlinien für die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 29/09 
 

CORRIGENDUM 
 

Dieses Korrigendum betrifft den Westlichen Balkan im Rahmen von Erasmus Mundus 
Aktion 2 Teilbereich 1. Die Änderung betrifft die maximale Projektdauer der am 
03/12/2009 veröffentlichten Leitlinien für die Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen 29/09, Kapitel 5.3.1.4. 

 

5.3.1.4 WESTLICHER BALKAN 
 

a. Verfügbare Gemeinschaftsmittel – Die verfügbaren Mittel für dieses Fenster belaufen sich auf 
insgesamt 12 Mio. EUR. 

b. Zusammensetzung der Partnerschaft – In Bezug auf die Beteiligung von Hochschuleinrichtungen 
aus Drittländern muss der Partnerschaft mindestens eine Universität aus mindestens vier 
verschiedenen unter dieses Fenster fallenden Ländern angehören. 

c. Art der Mobilität und Aufteilung – Die Art der Mobilität und die Aufteilung für dieses 
geografische Fenster lauten wie folgt: 

 
Art der Mobilität Aufteilung 

Studierende im Erststudium 55-65 % des Gesamtbetrags 
Master-Studiengänge 15-25 % des Gesamtbetrags 
Promotion 1-10 % des Gesamtbetrags 
Ausbildung im Anschluss an Promotion 1-10 % des Gesamtbetrags 
Mitarbeiter 5-15 % des Gesamtbetrags 
 
 

d. Thematische Studienbereiche – Dieses geografische Fenster steht für eine Mobilität in sämtlichen 
Studienbereichen offen. 

e. Projektdauer – Die Projektdauer darf 48 Monate nicht überschreiten. 
 
Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zur Mindestanzahl der individuellen Mobilitätsströme je 
Los und zu den Höchstbeträgen, die zur Deckung der Organisation und Durchführung dieser 
Mobilitätsmaßnahmen veranschlagt werden. 
 

 
Los 

 
Drittländer 

Verfügbare 
EU-Mittel 

Mindestanzahl 
der individuellen 
Mobilitätsströme 
je Partnerschaft 

Anzahl der 
voraussichtlich 

finanzierten 
Projekte 

Höchst-
Finanzhilfe je 
Partnerschaft

 
Los 10 

 
Albanien 

 
12 Mio. EUR

 
190 

 
3 

 
4 Mio. EUR 

                                                 
1 Gemäß der Definition in der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UNSCR) 1244/99. 



Bosnien und 
Herzegowina 
Ehemalige 
jugoslawische 
Republik 
Mazedonien 
Kosovo1 
Montenegro 
Serbien 
Kroatien 

Mobilität 
gesamt 

 570  
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